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Die Integration der Europäische Union schreitet voran. Doch die Verwirklichung
des ambitionierten Planes, einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts
aufzubauen, stößt auf Hindernisse. Uneinigkeiten über den Datenschutz und die
Rolle des Gerichtshofes bei den Verhandlungen über Konventionen wie das Über-
einkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen, technische Schwierigkeiten beim
Aufbau der Europol-Computersysteme und langwierige Ratifikationsverfahren
schon beschlossener Verträge wie der CIS-Konvention1 kennzeichneten die
gemeinsamen Anstrengungen auf polizeilichem und justitiellem Gebiet.

Obwohl das Europol-Übereinkommen von 19952 am 1. Oktober 1998 nach
Differenzen über die Immunitäten-Regelung und über die Zuständigkeit des
Europäischen Gerichtshofes in Kraft getreten ist, konnte das Polizeiamt seine
Tätigkeit auch im ersten Halbjahr 1999 nicht in vollem Umfang aufnehmen.
Voraussetzung dafür ist, daß auch der letzte einer Reihe von im Europol-Überein-
kommen vorgesehenen Rechtsakte in Kraft getreten ist.3 Während einige dieser
Regelungen bereits angenommen wurden, konnte bei der Geschäftsordnung für die
gemeinsame Datenschutz-Kontrollinstanz nach mehrjährigen Verhandlungen erst
im Mai 1999 ein Kompromiß über die Gestaltung des Verfahrens des Beschwerde-
ausschusses gefunden werden. Italien kündigte gleichzeitig die unverzügliche
Hinterlegung der Ratifikationsurkunde des Immunitätenprotokolles an. Die zu die-
sem Zeitpunkt noch fehlenden Ratifikationen hinsichtlich der bilateralen Protokolle
über Privilegien und Immunitäten der nationalen Verbindungsbeamten und ihrer
Familien zwischen den Mitgliedstaaten und den Niederlanden wurde von etwa der
Hälfte der Mitgliedstaaten ebenfalls in Aussicht gestellt. Als neuen voraussicht-
licher Termin für den Start Europols nannte Bundesinnenminister Otto Schily in
seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Rates den 1. Juli 1999.

Dennoch waren die Bereiche Inneres und Justiz Schwerpunkte sowohl der öster-
reichischen4 als auch der deutschen5 EU-Präsidentschaft. Deutschland fiel eine
besondere Rolle bei der Fortentwicklung der Polizei- und justitiellen Zusammen-
arbeit zu, da es neben der EU-Präsidentschaft vom 1. Juli 1998 bis 30. Juni 1999
die Schengen-Präsidentschaft inne hatte und im ersten Halbjahr 1999 den Vorsitz in
der sogenannten G8-Runde6 bewältigen mußte. Letztere befaßt sich unter anderem
auch mit der Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität, insbesondere der
Geldwäsche. Außerdem fiel das Inkrafttreten des Amsterdamer Vertrages, der gera-
de im Bereich der Innen- und Justizpolitik zu maßgeblichen Änderungen führte, in
die Zeit der deutschen EU-Präsidentschaft. Besondere Akzente setzte Deutschland
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im Rahmen seiner Präsidentschaften bei der Heranführung der EU-Beitrittsstaaten
Mittel- und Osteuropas an die EU- und Schengen-Standards.7

Aufbau eines Raumes der Freiheit, der Sicherheit und des Rechtes

Eines der wichtigsten Ereignisse des letzten Jahres war die Billigung des vom Rat
Justiz und Inneres sowie von der Kommission erstellten „Aktionsplans zum Aufbau
eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts"8 durch den Europäischen
Rat in Wien im Dezember 1998. Der Aktionsplan soll für die Zeit nach dem
Inkrafttreten des Amsterdamer Vertrages einen konkreten Rahmen für die
Entwicklung der Tätigkeit in den Bereichen Justiz und Inneres schaffen und ist
Ausdruck des gemeinsamen Initiativrechtes der Kommission und der Mitglied-
staaten. Er dient auch zur Vorbereitung der diesen beiden Bereichen gewidmeten
Sondertagung des Europäischen Rates unter finnischem Vorsitz im Oktober 1999 in
Tampere.

Der Plan legt die Prioritäten der Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und
Inneres fest und empfiehlt weitere Maßnahmen. Gleichzeitig bestimmt er, bis zu
welchem Zeitpunkt diese Arbeiten abgeschlossen sein sollen. Die prioritären
Maßnahmen werden unterteilt in solche, die binnen zwei Jahren nach Inkrafttreten
des Amsterdamer Vertrages zu ergreifen sind, sowie solche, die innerhalb von fünf
Jahren zu erlassen oder umzusetzen sind oder sich zumindest im Stadium des
Beginns ihrer Ausarbeitung befinden müssen. Der Aktionsplan paßt sich so an die
entsprechenden Fristen des Amsterdamer Vertrages an. Zudem soll bestehendes
„soft law" wie Entschließungen durch wirksamere Regelungen ersetzt werden. Der
Aktionsplan sieht drei Komponenten vor:

1. einen „Raum der Freiheit", der die Bereiche Einwanderungs- und Asylpolitik
umfaßt;

2. einen „Raum der Sicherheit", dem Europol, der Kampf gegen Organisierte
Kriminalität und Drogen zugeordnet werden, sowie

3. einen „Raum des Rechts", zu dem die justitielle Zusammenarbeit in Zivil- und
in Strafsachen gehören.

Die Zusammenarbeit soll neben den EU-Mitgliedstaaten auch Drittstaaten einbe-
ziehen. Vor allem angesichts der verstärkten polizeilichen Zusammenarbeit besteht
laut Aktionsplan Bedarf an einer Verbesserung und Beschleunigung der justitiellen
Zusammenarbeit in Strafsachen und an einem in der gesamten Union gleicher-
maßen effizienten Konzept für Aufklärung und Ahndung von Kriminalität.

Als außerordentlich wichtiges Anliegen begreift der Aktionsplan die
Bekämpfung der Organisierten Kriminalität. Er sieht als Reaktion auf diese für jede
einzelne Stufe, von der Verhütung bis zur Verfolgung und Bestrafung, im Rahmen
eines integrierten Ansatzes bestimmte Maßnahmen vor. Im Bereich polizeilicher
Zusammenarbeit liegt der Schwerpunkt bei der stärkeren Einbeziehung von
Europol. Unter anderem soll binnen zwei Jahren ein Rechtsakt zur Ausweitung der
Zuständigkeiten von Europol mit dem Schwerpunkt operative Zusammenarbeit
erstellt werden. Geprüft werden soll weiterhin der Zugriff von Europol auf
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Fahndungsdaten des Schengener (SIS) bzw. des geplanten Europäischen
Informationssystems (EIS) genauso wie die Frage, ob die Datenschutzvorschriften
harmonisiert werden können. Für die Untersuchung des Problems, ob und gegebe-
nenfalls wie Europol Zugang zum Zollinformationssystem erhalten soll, sind fünf
Jahre vorgesehen. Alle diese Vorhaben sind politisch und rechtlich äußerst umstrit-
ten.

Bemerkenswert ist, daß die Kommission im Zusammenhang mit dem „Raum der
Freiheit" einen umfassenden Freiheitsbegriff verwendet. Der Amsterdamer Vertrag
gibt ihr zufolge dem Begriff „Freiheit" eine Bedeutung, die über den freien
Personenverkehr über die Binnengrenzen hinweg hinausgehe. Freiheit müsse
„ergänzt werden durch die gesamte Palette der Grundrechte, einschließlich des in
den Artikeln 12 und 13 EGV und in Artikel 6 EUV vorgesehenen Schutzes vor jeg-
licher Form von Diskriminierung". Betont werden der Schutz der Privatsphäre und
insbesondere der Schutz personenbezogener Daten: „Werden im Zuge einer enge-
ren polizeilichen und justitiellen Zusammenarbeit in Strafsachen personenbezoge-
ne Datenbanken eingerichtet und Informationen ausgetauscht, so ist es in der Tat
unabdingbar, daß ein angemessenes Gleichgewicht zwischen öffentlicher
Sicherheit und Schutz der Privatsphäre des einzelnen gefunden wird."9 Welche
Auswirkungen dieses Konzept auf den Zugriff von Europol auf Daten des SIS bzw.
des Zollinformationssystems haben wird, ist allerdings noch offen.

Gemeinsame Anstrengungen im Kampf gegen die Kriminalität

Die EU-Mitgliedstaaten streben über die Zusammenarbeit im Kampf gegen die
Organisierte Kriminalität hinaus eine Kooperation bei der Kriminalitätsprävention
an. Die Verhütung von Straftaten sei nicht nur Aufgabe der Strafverfolgungs- und
Justizbehörden, sondern erfordere die Anstrengungen der gesamten Zivilgesell-
schaft, die auf der Grundlage gemeinsamer Verantwortung für das Zusammenleben
unternommen werden sollten. Die Kommission und Europol wurden daher beauf-
tragt, bis Ende des Jahres 2000 einen umfassenden Bericht über Maßnahmen vor-
zulegen, die auf europäischer Ebene in diesem Zusammenhang getroffen werden
können.

Der gemeinsame Kampf der EU-Mitgliedstaaten gegen die Organisierte
Kriminalität bestand im letzten Jahr wesentlich aus der Weiterführung des
Aktionsplanes10 von 1997. Die gemäß diesem Plan eingesetzte „Multidisziplinäre
Gruppe Organisierte Kriminalität" erwies sich als Forum für die Fortentwicklung
der Zusammenarbeit und für die Verbesserung der operativen und praktischen
Zusammenarbeit, insbesondere die Umsetzung oder Bearbeitung aller Punkte des
Aktionsplanes, für die als Zieldatum Ende 1998 oder früher vorgesehen war.11

Auch die Bekämpfung der Kinderpornographie im Internet stand auf der
Tagesordnung. Internet-Benutzer sollen nach Beschluß des Rates dazu angehalten
werden, die Strafverfolgungsbehörden mittelbar oder unmittelbar über eine mut-
maßliche Verbreitung kinderpornographischen Materials im Internet zu unterrich-
ten, wenn sie auf derartiges Material stoßen. Eine umfassende Einbeziehung von
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Europol wird vorgeschrieben. Im konstruktiven Dialog mit der Industrie soll die
Kinderpornographie im Internet unterbunden werden. Diskutiert werden die
Herstellung von Filtern und andere technische Mittel.

Ferner einigten sich die Mitgliedstaaten über eine „Gemeinsame Maßnahme
betreffend innerstaatliche Maßnahmen und Regelungen für die Zusammenarbeit
zwischen den Mitgliedstaaten betreffend Geldwäsche sowie die Ermittlung, das
Einfrieren oder die Beschlagnahme und die Einziehung von Tatwerkzeugen und
Erträgen aus Straftaten". Die Maßnahme zielt auf die Erweiterung und Angleichung
der Definition des Straftatbestandes der Geldwäsche und der Vorschriften für die
Einziehung von Erträgen aus Straftaten und von Tatwerkzeugen ab. Ursprünglich
war der Straftatbestand der Geldwäsche zentral mit dem Drogenhandel verknüpft.
Man verspricht sich davon ein wirksameres Vorgehen gegen Geldwäsche, wie dies
im Aktionsplan von 1997 zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität gefordert
wurde. Im Hinblick auf die Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen den
Mitgliedstaaten und zur Erleichterung der Verfahren sieht die Gemeinsame
Maßnahme ferner vor, daß Ersuchen aus dem Ausland gleiche Priorität einzuräu-
men ist wie innerstaatlichen Ersuchen und daß die Mitgliedstaaten direkte Kontakte
zwischen Ermittlern, Untersuchungsrichtern und Staatsanwälten fördern, um nach
Möglichkeit förmliche Ersuchen zu vermeiden. Alle Mitgliedstaaten sollen einen
benutzerfreundlichen Leitfaden zu innerstaatlichen Verfahren und Anlaufstellen
erarbeiten.

Schwerpunkt Korruptionsbekämpfung

Der Kampf gegen die Korruption ist ein wesentliches Element im Kampf gegen die
Organisierte Kriminalität. Eine Gemeinsame Maßnahme, über die politisches
Einvernehmen im Dezember 1998 erzielt wurde, ergänzt die bereits im Bereich der
Korruptionsbekämpfung im öffentlichen Sektor12 getroffenen Maßnahmen um sol-
che gegen Bestechung im privaten Sektor13. Die Gemeinsame Maßnahme stellt auf
eine Annäherung der nationalen Rechtsvorschriften in Bezug auf die Tatbestände
der Bestechlichkeit und Bestechung im privaten Sektor, die Verantwortlichkeit von
juristischen Personen in diesem Bereich sowie auf die möglichen Strafen und
Sanktionen ab. Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, Bestechung und Bestechlich-
keit als Straftaten einzustufen, die mit wirksamen, angemessenen und abschrecken-
den strafrechtlichen Sanktionen bedroht sind. Entsprechende Gesetzes vorschlage
sollen innerhalb von zwei Jahren zumindest vorliegen. Drei Jahre nach Inkrafttreten
der Gemeinsamen Maßnahme will der Rat ihre Auswirkungen bewerten.

Auch bei der Zusammenarbeit mit den mittel- und osteuropäischen
Beitrittskandidaten lag der Schwerpunkt auf dem Kampf gegen die Korruption. Die
Innen- bzw. Justizminister der Kandidatenstaaten erläuterten im März 1999 anläß-
lich eines der regelmäßigen Treffen im Anschluß an die Ratstagungen mit den EU-
Ministern den Stand ihrer Gesetzgebung und Verfahren hinsichtlich Korruption
sowie den Stand der Unterzeichnung, Ratifikation und Implementierung der wich-
tigsten internationalen Konventionen auf diesem Gebiet.14
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Die Hilfe zur Vorbereitung auf den Beitritt in Form der PHARE-Mittel in Höhe
von 1.560 Mio. Euro jährlich von 2000 bis 200615 soll zu einem Teil dem Kampf
gegen die Korruption und dem Aufbau einer ordnungsgemäßen Verwaltung in den
mittel- und osteuropäischen Staaten dienen. Darüber hinaus soll das von 1999 bis
2000 laufende Programm OCTOPUS II die Kapazitäten der mittel- und osteuropä-
ischen Länder für die Bekämpfung der Korruption und der Organisierten
Kriminalität stärken sowie dazu beitragen, die nationalen Rechtsbestimmungen und
-praktiken den Standards und Anforderungen der EU anzupassen. Octopus II mit
einem Budget von 2,4 Mio. Euro liegt wie OCTOPUS I (1996 bis 1998)16 in der
gemeinsamen Verantwortung von Europäischer Kommission und Europarat. Die
Kommission stellt die Mittel für die Teilnahme der mittel- und osteuropäischen
Beitrittsländer17, der Europarat die Mittel für die anderen Teilnehmerländer18 zur
Verfügung. Das Programm umfaßt die intensive Ausbildung und Unterstützung der
mit der Bekämpfung der Korruption und der Organisierten Kriminalität befaßten
Beamten, Richter, Staatsanwälte und Polizisten.

Konkretisierung der Zollzusammenarbeit

Das Zollinformationssystem ist entsprechend den Modalitäten der europäischen
Zusammenarbeit im Zollwesen zweigeteilt. Die Vorschriften der ersten Säule19 ein-
schließlich des dazugehörigen Zollinformationssystems20 gelten nur für solche
Maßnahmen der Zusammenarbeit im Zollwesen, die weder Vorschriften des
Strafrechtes noch der Strafrechtspflege der einzelnen Mitgliedstaaten betreffen.
Unter die polizeiliche Zusammenarbeit der dritten Säule fällt der strafrechtlich
relevante Teil der Kooperation im Zollwesen, insbesondere die Steuerstrafsachen.
So wurde das Zollinformationssystem der dritten Säule konzipiert (CIS-II)21. Im
Hinblick auf das Inkrafttreten der CIS-Konvention wurden nunmehr Leitlinien über
die gegenseitigen Beziehungen und Abgrenzungen der Zolldatenbanken zueinander
angenommen. Sie geben an, welche Materien in der nach dem Übereinkommen ein-
zurichtenden Datenbank (dritte Säule) und welche in der nach der Verordnung ein-
zurichtenden Datenbank (erste Säule) gespeichert werden sollen.

Inkrafttreten des Europol-Übereinkommens ohne Aufnahme der Tätigkeit

Der Rat und die Mitgliedstaaten waren insbesondere auf dem Gebiet der
Verwaltung22 um den Aufbau von Europol bemüht. Doch reichte das Engagement
nicht aus, um das Europäische Polizeiamt mit seiner Arbeit beginnen zu lassen. Der
Vorläufer Europols, die Europol-Drogenstelle, wurde daher im ersten Halbjahr
aus dem schon verabschiedeten Europol-Haushaltsplan für 199923 finanziert. Auch
die Verträge mit den Mitarbeitern der Europol-Drogenstelle wurden mehrfach
verlängert.

Die künftige Führungsstruktur beziehungsweise Zusammensetzung des Europol-
Direktoriums wird weitgehend der bisherigen entsprechen. Der gegenwärtige
Koordinator der Europol-Drogenstelle, Jürgen Storbeck, soll für die Dauer von fünf
Jahren zum Direktor ernannt werden. In einem ersten Zeitraum von drei Jahren
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werden ihn fünf stellvertretende Direktoren unterstützen. Die vier derzeitigen
Mitglieder des Direktoriums der Drogenstelle (aus Belgien, Italien, Luxemburg und
dem Vereinigten Königreich) werden als stellvertretende Direktoren von Europol
bestätigt. Ein weiterer Kandidat wird auf Vorschlag Frankreichs bestimmt.

Der Europol-Haushalt hat ein Volumen von 14.999.500 Euro zuzüglich
3.904.500 Euro für das Europol-Computersystem (TECS), dessen Aufbau sich
allerdings verzögert. Zum Zeitpunkt der Aufnahme der Tätigkeit von Europol soll-
te jedoch ein Interimssystem für Analyse- und Indexzwecke zur Verfügung stehen.
Regelungen über den Umgang mit den Daten wurden bereits getroffen.24

Fortschritte wurden bei den Beziehungen Europols zu Drittstaaten und -stellen
erzielt.25 Insbesondere die mittel- und osteuropäischen Staaten bekunden Interesse
an einer Zusammenarbeit mit Europol. Die Einrichtung förmlicher Kontakte zwi-
schen Europol und den Beitrittsstaaten soll daher beschleunigt werden. Eine
Zusammenarbeit zwischen den russischen Strafverfolgungsbehörden und Europol
bahnt sich an.26 Da sich alle europäischen Staaten darüber einig sind, daß die
Organisierte Kriminalität nur international bekämpft werden kann, ist diese Zusam-
menarbeit auch sinnvoll - sobald für entsprechenden Datenschutz gesorgt ist.

Integration der Schengener Abkommen in die EU

Mit Inkrafttreten des Amsterdamer Vertrages am 1. Mai 1999 wurde aufgrund des
zum Vertrag gehörenden Schengen-Protokolles der sogenannte Schengen-
Besitzstand in die Europäische Union integriert. Die Einrichtungen der Schengener
Abkommen verloren ihre institutionelle und rechtliche Selbständigkeit: Der Rat der
Innen- und Justizminister trat an die Stelle des Exekutivausschusses, die „Zentrale
Gruppe" wurde durch den EU-Koordinierungsausschuß aus „hohen Beamten" aller
Vertrags Staaten ersetzt und das Schengen-Sekretariat wurde in das General-
sekretariat eingegliedert. Im Mittelpunkt der Abschlußtagung des Exekutivaus-
schusses der Schengener Vertragsstaaten am 27. und 28. April 1999 standen daher
Arbeiten zur Vorbereitung auf die Einbeziehung des Schengen-Besitzstandes in die
Europäische Union. Diese umfaßten die Konkretisierung des Besitzstandes bzw.
dessen rechtlich bindender Komponenten sowie die Zuordung der einzelnen
Regelungen zu einer Rechtsgrundlage der ersten oder dritten Säule des
Amsterdamer Vertrages. Das Vereinigte Königreich, das wie Irland kein Schengen-
Staat ist, hat beantragt, daß die Bestimmungen des Schengen-Besitzstandes auch
auf das eigene Land Anwendung finden. Auch Irland hat angekündigt, daß es sich
an der Zusammenarbeit beteiligen will.

Soweit es den Schengen-Besitzstand betrifft, wurden Island und Norwegen am
18. Mai 1999 wie schon 1996 geplant durch Assoziierungsabkommen mit der
Europäischen Union verbunden. Das Abkommen war nach der Einbeziehung der
Schengener Verträge in die Europäische Union mit den Vorschriften über die
Aufhebung der Kontrollen an den Binnen- und Verstärkung der Kontrollen an den
Außengrenzen notwendig, weil zwischen den EU-Mitgliedstaaten Dänemark,
Finnland und Schweden sowie den Nicht-Mitgliedstaaten Island und Norwegen seit
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1957 die Nordische Paßunion mit eigenen Kontrollregelungen bestand. Das
Abkommen legt die Verfahren fest, innerhalb derer Island und Norwegen sich an
der Anwendung des Schengen-Besitzstandes beteiligen können. Ein Gemeinsamer
Ausschuß außerhalb des institutionellen Rahmens der Europäischen Union - beste-
hend aus Vertretern der Regierungen Islands und Norwegens, Mitgliedern des Rates
der Europäischen Union und der Kommission - dient der Beteiligung der assoziier-
ten Staaten am Entscheidungs- und Rechtsetzungsprozeß soweit dieser den
Schengen-Besitzstand betrifft.
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